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Art. 1 § 5 W-PPP Weisungsfreiheit
und Verschwiegenheitspflicht

 W-PPP - Wiener Pflege-, Patientinnen- und Patientenanwaltschaft

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

( 1 ) (Verfassungsbestimmung) Die gemäß § 4 bestellte Person ist in Ausübung ihrer Tätigkeit unabhängig und

weisungsfrei. Die Bediensteten der Wiener P ege-, Patientinnen- und Patientenanwaltschaft sind nur an deren oder

dessen Weisungen gebunden.

(2) Die gemäß § 4 bestellte Person unterliegt der Amtsverschwiegenheit.

(3) Die Landesregierung ist berechtigt, sich über sämtliche Angelegenheiten in Zusammenhang mit den Aufgaben und

Prüfbefugnissen der Wiener P ege-, Patientinnen- und Patientenanwaltschaft zu unterrichten. Die gemäß § 4 bestellte

Person ist verp ichtet, die von der Landesregierung im Einzelfall verlangten Auskünfte zu erteilen. Personenbezogene

Daten sind nicht Gegenstand der Auskunftsverpflichtung.
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